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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

ASGG §72

Rechtssatz

Auch nach der Regelung des § 72 ASGG hindert die Zurücknahme der Klage eine neue Klagseinbringung dann nicht,

wenn der Versicherungsträger nicht innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis der Klagsrücknahme mit Bescheid jene

Leistung festgestellt hat, die dem außer Kraft getretenen Bescheid entspricht.
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